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FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
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9 9 . Bundesverfassungsgesetz: Vorzeitige Beendigung der im Nationalsozialistengesetz vorgesehenen Sühnefolgen für
minderbelastete Personen.

9 9 . Bundesverfassungsgesetz vom 21. April
1948, über die vorzeitige Beendigung der
im Nationalsozialistengesetz vorgesehenen

Sühnefolgen für minderbelastete Personen.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

§ 1. Die im Verbotsgesetz 1947 und in sonsti-
gen Gesetzen enthaltenen Sühnefolgen für
minderbelastete Personen im Sinne des § 17,
Abs. (3), des Verbotsgesetzes 1947 enden mit denn
Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsgesetzes.

§ 2. Die Bestimmung des § 1 gilt nicht für
Personen, die, wenn sie auch nach den Bestim-
mungen des Bundesverfassungsgesetzes vom 6. Fe-
bruar 1947, B.G.Bl. Nr. 25, über die Behand-
lung der Nationalsozialisten (Nationalsozialisten-
gesetz) zum Personenkreis der Minderbelasteten
gehören, im Sinne der Bestimmungen dies Ab-
schnittes I des I. Hauptstückes des National-
sozialistengesetzes, B.G.Bl. Nr. 25/1947, nach
dem Zusammenbruch Deutschlands an irgend-
welchen, auch geheimen nationalsozialistischen
Organisationen teilgenommen oder mit einer ge-
heimen nationalsozialistischen Bewegung Verbin-
dung gehalten oder nationalsozialistische Tätig-
keit betrieben haben.

Artikel II.

§ 3. Die Wirkungen von Sühnefolgen, die bis
zum Inkrafttreten dieses Bundesrverfassungs-
gesetzes kraft Gesetzes oder durch rechtswirk-
same Maßnahmen eingetreten sind, bleiben unbe-
rührt. Auf Grund ordentlicher Rechtsmittel
anhängige Verfahren über den Eintritt von
Sühnefolgen sind nach den bisher geltenden Be-
stimmungen durchzuführen.

§ 4. Für das Entstehen der Sühneabgabeschuld
ist die Bestimmung des § 1 ohne Bedeutung.
Die Verpflichtung zur Entrichtung bereits ent-
standener Schuldigkeiten am Sühneabgabe bleibt
unberührt.

§ 5. Bei Dienstnehmern, die nach § 4, Ab-
satz (1) oder (3), des Wirtschaftssäuberungs-
gesetzes 1947, B.G.Bl. Nr. 92/1947, gekündigt
wurden und deren Dienstverhältnis im Zeit-
punkte des Inkrafttretens dieses Bundesverfas-
sungsgesetzes noch nicht beendet war, verlängert
sich die Kündigungsfrist bis zu dem Zeitpunkt,
zu dem sie ohne Anwendung der Bestimmungen
des § 4, Abs. (1) oder (3), des Wirtschafts-
säuberungsgesetzes 1947 geendigt hätte.

§ 6. Dienstnehmer, deren Monatsentgelt auf
Grund der §§ 6, Abs. (1), und 6 a des Wirt-
schaftssäuberungsgesetzes 1947 herabgesetzt wur-
de, haben vom Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Bundesrverfassungsgesetzes Anspruch auf
das Entgelt in der Höhe, in der es ihnen auf
Grund des Dienstvertrages gebührt. Dies gilt
auch für die im § 5 dieses Bundesverfassungs-
gesetzes bezeichneten Dienstnehmer.

§ 7. (1) Dienstnehmer, deren Abfertigungs-
anspruch gemäß § 6, Abs. (2), des Wirtschafts-
säuberungsgesetzes 1947 verwirkt war, haben auf
jene Abfertigungsbeträge Anspruch, die nach
dem Inkrafttreten dieses Bundesverfassungs-
gesetzes fällig würden, wenn die Abfertigung
nicht verwirkt worden wäre. Diesen Abferti-
gungsbeträgen ist das Monatsentgelt zugrunde
zu legen, das dem Dienstnehmer auf Grund des
seinerzeitigen Dienstvertrages zuletzt gebührte
oder gebührt hätte.

(2) Die Bestimmungen des Abs. (1) gelten auch
für die Fälle, in denen die gemäß § 9 des Wirt-
schaftssäuberungsgesetzes 1947 errichtete Kom-
mission eine Abfertigung bewilligt hat.

Artikel III.

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesverfas-
sungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut.

Renner
Figl Schärf Helmer Gerö Hurdes
Maisel Zimmermann Kraus Kolb Sagmeister
Krauland Übeleis Migsch Gruber Altenburger
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